18. Brandschutz und Betriebssicherheit

	Brandschutz
	· Feuergefährliche Bereiche müssen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein und auf das dort herrschende Rauchverbot muss hingewiesen sein und es muss eingehalten werden.

· Feuerlöscher müssen stets intakt, deutlich sichtbar und leicht erreichbar sein. Sie müssen mindestens alle 2 Jahre oder nach Benutzung von einer Fachfirma geprüft und gewartet werden.

· Eine Brandschutzverordnung muss im Haus ausliegen und für jeden Mitarbeiter zugänglich sein.

	Im Brandfall
	1. Alarmierung

2. Rettung

3. Brandbekämpfung

4. Niemals den Fahrstuhl benutzen

	Katastrophen- und Evakuierungsplan (Alarmplan)
	· Die Pläne umfassen Maßnahmen, Verhaltensregeln, den Lageplan der Einrichtung, die Lage von Feuerlösch- und Meldeeinrichtungen und möglichst eine Telefonkette der Mitarbeiter oder eine Liste der wichtigsten Telefonnummern.

· Die Pläne müssen gut sichtbar aushängen und jedem Mitarbeiter bekannt sein. 

· Die Pläne sind 1x jährlich vom Sicherheitsbeauftragten und der ortsansässigen Feuerwehr zu prüfen und eventuell zu aktualisieren.

	Kennzeichnung
	· Fluchtwege, Notausgänge und Gefahrenbereiche müssen durch Beschilderung deutlich gekennzeichnet sein.

	Betriebssicherheit elektrischer Geräte und Anlagen
	· Bewohner müssen bei Einzug für technische Geräte eine Bescheinigung über der technisch einwandfreien Zustand mitbringen.

· Für hauseigene elektrische Anlagen und Geräte müssen Wartungspläne und Wartungsverträge vorliegen.

	Notfallpläne
	· Für eventuelle Störungen im betrieblichen Ablauf sollten Notfallpläne gut sichtbar ausgehängt sein.
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